
Bericht der öffentlichen Gemeinderatssitzung der Gemeinde Gammelsdorf 
am 18.03.2026 

 
 
 
➢ Erlass der Haushaltssatzung 2026 einschl. des Haushaltsplanes, sämtlicher Anlagen sowie 

des Finanz- und Investitionsplans 
Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung samt Haushaltsplan, Anlagen und 
Investitionsplan für das Haushaltsjahr 2026.  
Der Haushaltsplan 2026 besitzt ein Gesamtvolumen von 12.563.000,00 €. Dieser Betrag teilt sich 
auf in 3.866.750,00 € für Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt und 8.696.250,00 € 
für Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt. Genehmigungspflichtige Bestandteile in 
Form einer Kreditermächtigung sind in Höhe von 6.300.000,00 € festgesetzt.  

 
➢ Neubau einer Mittelgarage mit aufgesetztem Carport in Reichersdorf 

Der Gemeinderat beschließt, das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB zum oben 
genannten Vorhaben zu erteilen. Sollte nach Prüfung der Baubehörde (Landratsamt) eine 
Befreiung zur Gestaltungssatzung zur Errichtung eines Flachdaches notwendig sein, wird diese 
erteilt. Der Bauantrag soll befürwortend an das Landratsamt Freising weitergeleitet werden.  
 

➢ Neubau Grundschule mit Kleinsporthalle Gewerk Entwässerungsarbeiten – 
Auftragsvergabe 
Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag für die Entwässerungsarbeiten an die Firma Hagn 
Umwelttechnik GmbH aus Osterhofen in Höhe von 381.433,59 € brutto zu vergeben. 
 

➢ Erstellung eines Kanalsanierungskonzeptes – Auftragsvergabe Ingenieurleistungen 
Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag für die Erstellung eines Sanierungskonzeptes an das 
Ingenieurbüro S² BERATENDE INGENIEURE aus Barbing in Höhe von 13.126,60 € (brutto) zu 
vergeben. Die Verwaltung wird beauftragt, die weiteren Schritte einzuleiten. 
 

➢ Baugebiet „Wirtsacker“ Baugrunderkundung – Auftragsvergabe 
Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag zur Baugrunderkundung für das Baugebiet „Wirtsacker“ 
an das Büro IMH aus Hengersberg in Höhe von 5.323,47 € (brutto) zu vergeben. 
 

➢ Volleinziehung eines Teilstückes des öffentlichen Feld- und Waldweges Engelsdorfer Weg 
Der Gemeinderat beschließt, die Volleinziehung des oben genannten Teilstückes des öffentlichen 
Feld- und Waldweges „Engelsdorfer Weg“. Die Verwaltung wird beauftragt die weiteren Schritte 
zur Eintragung in das Bestandsverzeichnis einzuleiten. 
 
 


